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Wirtschaft und Verkehr

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 
(BGBl I S. 1970)

Nach § 74 EnWG sind Entscheidungen der Regulierungs-
behörde zu veröffentlichen. Die Entscheidungen der Bay-
erischen Landesregulierungsbehörde sind auf der zentralen 
Internetseite der Bayerischen Landesregulierungsbehörde 
veröffentlicht (www.bayerische-landesregulierungsbehoer-
de.de > Informationen > Entscheidungen). Dort sind auch 
weitere Informationen zur Regulierung der Energieversor-
gungsnetze sowie zu den Aufgaben der Landesregulie-
rungsbehörden abrufbar.

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Versicherungsaufsicht;
Feststellen des Erlöschens der Erlaubnis zum Betrieb 
eines Versicherungsgeschäftes

Die Regierung von Oberbayern hat mit Bescheid vom 18. 
Februar 2010, Az. 21-3146-B261-10, das Erlöschen der 
Erlaubnis zum Betrieb eines Versicherungsgeschäftes des 
Krankenunterstützungsvereins der Kaminkehrer München 
i. L. festgestellt.
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Schulwesen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Rechtsverordnung zur Änderung der Rechtsverord-
nung über die Errichtung einer öffentlichen Schule für 
Behinderte und für Kranke an der Heckscher-Klinik in 
München

Vom 7. November 2013  44-5301-M-13-14

Aufgrund der Art. 26 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 3 und 4 des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9. Juli 2012 (GVBl S. 344) erlässt die Regierung von Ober-
bayern folgende Rechtsverordnung:

§ 1

§ 2 der Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern 
über die Errichtung einer öffentlichen Schule für Behinderte 
und für Kranke an der Heckscher-Klinik in München vom 
10. Oktober 1986 (RABl S. 259), zuletzt geändert durch die 
Rechtsverordnung zur Änderung der Rechtsverordnung 
über die Errichtung einer öffentlichen Schule für Behin-
derte und Kranke vom 2. Juli 2003 (OBABl S. 112), erhält 
folgende Fassung:

„§ 2

Die Schule trägt die Bezeichnung „Carl-August-Heckscher-
Schule, Förderschule und Schule für Kranke in München“ 
und hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt München. 
Es werden Außenstellen in Berg, Gemeindeteil Assenhau-
sen (Abteilung Rottmannshöhe am Starnberger See) und 
in Rosenheim betrieben.“ 

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2013 in Kraft.

München, 7. November 2013 
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident

Landesplanung

REGIONALER PLANUNGSVERBAND MüNCHEN

Bekanntmachung

Der Regionale Planungsverband München hält am Diens-
tag, den 3. Dezember 2013, um 14:30 Uhr seine 230. öf-
fentliche Sitzung des Planungsausschusses im Bürgersaal 
des Landratsamts Fürstenfeldbruck ab.

Beratungsgegenstände:

1.  Mitwirkung des RPV München bei Raumordnungsver-
fahren; 
Errichtung eines Windparks im Denklinger Rotwald durch 
die Gemeinden Denklingen und Fuchstal, Landkreis Lands-
berg a. Lech

2.  Regionalplan München, Kapitel B IV 2.8 Bodenschätze;
Auswertung und Beschluss zum ergänzenden Anhörver-
fahren zur Behebung von Fehlern

3.  Fortschreibung Regionalplan München, Kapitel B I, II, 
III 5; 
Auswertung und Beschluss zum verkürzten Anhörverfahren

4.  Gesamtfortschreibung des Regionalplans ‒
Benennung der Kommissionsmitglieder

5.  Besetzung des Regionalen Planungsbeirats

6.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2014

7.  Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2012 und Ent-
lastung 

8.  Feststellung der Jahresrechnung 2012

9.  Verschiedenes

München, 11. November 2013
Regionaler Planungsverband München

Breu
Geschäftsführer
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REGIONALER PLANUNGSVERBAND MüNCHEN

Bekanntmachung

Der Regionale Planungsverband München hält am Diens- 
tag, den 3. Dezember 2013, um 15:45 Uhr, im Bürgersaal 
des Landratsamts Fürstenfeldbruck, seine 59. Verbands-
versammlung ab.

Beratungsgegenstände:

1.  Bericht des Geschäftsführers

2.  Wohnungsbau in der Region München

Frau Dr. Heike Piasecki, BulwienGesa AG
„Situation und zukünftige Herausforderungen des Woh-
nungsbaus in der Region München“

Leonhard Liegsalz, Geschäftsführer der Wohnungsbau-
gesellschaft mbH im Landkreis Dachau
„Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in der Region 
München“

3. Gesamtfortschreibung Regionalplan München –
Beschluss 

München, 11. November 2013
Regionaler Planungsverband München

Rainer Schneider
Erster Bürgermeister 
Verbandsvorsitzender 
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